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Bekanntmachungen des Landkreises Anhalt-Bitterfeld

Beschlussprotokoll 
der 32. Sitzung des Kreistages Anhalt-Bitterfeld am 06.12.2018
Beschluss-Nr. 249-32/2018
Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 des Landkreises 
Anhalt-Bitterfeld

Beschluss-Nr. 250-32/2018
Außerplanmäßiger Aufwand zur Bildung einer Rückstellung zur Befriedigung von 
Erstattungsansprüchen des BMAS

Beschluss-Nr. 251-32/2018
Außerplanmäßiger Aufwand zur Bildung einer Rückstellung zur Befriedigung von 
Ansprüchen der KomBA ABI auf Ausgleich von Altersteilzeitverpflichtungen

Beschluss-Nr. 252-32/2018
Bewilligung einer außerplanmäßigen Aufwendung im Rahmen der Zuführung zur 
Altersteilzeitrückstellung aufgrund von Mehrbedarf im Jahr 2018

Beschluss-Nr. 253-32/2018
Abschluss Mietvertrag Rettungswache Glebitzsch

Beschluss-Nr. 254-32/2018
Abschluss Mietvertrag Rettungswache Radegast

Beschluss-Nr. 255-32/2018
Vereinbarung zur Übertragung der Anteile an der TGZ Technologie- und Gründerzentrum 
Bitterfeld-Wolfen GmbH

Beschluss-Nr. 256-32/2018
Vereinbarung zur Übertragung der Anteile an der Wirtschaftsförderungsgesellschaft 
Köthen/Anhalt-Bitterfeld mbH

Beschluss-Nr. 257-32/2018
Änderung der Satzung der Bitterfelder Qualifizierungs- und Projektierungsgesellschaft 
mbH i.L.

gez. V. Wolpert 
Vorsitzender des Kreistages Anhalt-Bitterfeld

Beschlüsse der beschließenden Ausschüsse des Kreistages 
Anhalt-Bitterfeld

Sitzung des Vergabeausschusses am 03.12.2018

Beschluss-Nummer: VGA 95-2018
Zuschlagserteilung für öffentliche Ausschreibung gemäß VOB/A 
Ausbau der K 1258 Käsperstraße in der OL Zerbst/Anhalt – Straßen- und Kanalbau

Beschluss-Nummer: VGA 96-2018
Zuschlagserteilung für freiberufliche Leistungen gemäß § 51 HOAI 
Sekundarschule „Völkerfreundschaft“ Köthen – Neubau Sporthalle, Freiberufliche 
Leistungen – Tragwerksplanung

Termine und Tagungen der Ausschüsse des Kreistages 
Anhalt-Bitterfeld

Sitzung des Vergabeausschusses

Termin:  Montag, 07.01.2019, 17.00 Uhr

Ort:   Landkreisverwaltung Anhalt-Bitterfeld 
Beratungsraum VIII 
Am Flugplatz 1, 06366 Köthen (Anhalt)

Tagesordnung:

Öffentlicher Teil
1. Eröffnung der Sitzung
2.  Feststellung der ordnungsgemäßen Einladung, der anwesenden Ausschuss-

mitglieder und der Beschlussfähigkeit
3. Änderungsanträge zur Tagesordnung und Feststellung der Tagesordnung
4. Einwohnerfragestunde
5. Feststellung der Niederschrift der letzten Sitzung
6.  Bekanntgabe der in der letzten nichtöffentlichen Sitzung gefassten Beschlüsse, 

sofern nicht das öffentliche Wohl oder berechtigte Interessen Einzelner 
entgegenstehen

7. Informationen der Verwaltung
8. Anfragen und Anregungen der Ausschussmitglieder
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Nichtöffentlicher Teil
9. Informationen der Verwaltung
10. Behandlung nichtöffentlicher Vorlagen
11. Anfragen und Anregungen der Ausschussmitglieder
12. Schließung der Sitzung

gez. Wolkenhaar 
Vorsitzender des Vergabeausschusses

Jugendhilfeausschuss

Termin: Mittwoch, 09.01.2019, 17:00 Uhr 

Ort:  Landkreisverwaltung Anhalt-Bitterfeld, 
Kreistagssitzungssaal,  
Am Flugplatz 1, 06366 Köthen (Anhalt)

Tagesordnung

Öffentlicher Teil
1. Eröffnung der Sitzung
2.  Feststellung der ordnungsgemäßen Einladung, der anwesenden Ausschuss-

mitglieder und der Beschlussfähigkeit
3. Änderungsanträge zur Tagesordnung und Feststellung der Tagesordnung
4. Einwohnerfragestunde
5. Feststellung der Niederschrift vom 12. 12. 2018
6. Bericht der Vorsitzenden des Unterausschusses Jugendhilfeplanung
7.  Bekanntgabe der in der letzten nicht öffentlichen Sitzung gefassten Beschlüsse, 

sofern nicht das öffentliche Wohl oder berechtigte Interessen Einzelner 
entgegenstehen

8. Informationen der Verwaltung
9. Bekanntgabe amtlicher Mitteilungen
10. Beratung zur Überarbeitung der Richtlinie Jugendarbeit
11. Behandlung öffentlicher Vorlagen
11.1 2. Zwischenbilanz zum Marketingkonzept mit Leitbild 2010 IV/0014/2018
12. Anfragen und Anregungen der Ausschussmitglieder

Nicht öffentlicher Teil
13. Informationen der Verwaltung
14. Behandlung nicht öffentlicher Vorlagen
15. Anfragen und Anregungen der Ausschussmitglieder
16. Schließung der Sitzung

gez. Urban 
Vorsitzender des Jugendhilfeausschusses 

Kultur- und Tourismusausschuss

Termin: Mittwoch, 16.01.2019, 18:00 Uhr 

Ort:  Landkreisverwaltung Anhalt-Bitterfeld, 
Kreistagssitzungssaal, 
Am Flugplatz 1, 06366 Köthen (Anhalt)

Tagesordnung

Öffentlicher Teil
1. Eröffnung der Sitzung
2.  Feststellung der ordnungsgemäßen Einladung, der anwesenden Ausschuss-

mitglieder und der Beschlussfähigkeit
3. Änderungsanträge zur Tagesordnung und Feststellung der Tagesordnung
4. Einwohnerfragestunde
5. Feststellung der Niederschrift vom 12.12.2018
6.  Bekanntgabe der in der letzten nicht öffentlichen Sitzung gefassten Beschlüsse, 

sofern nicht das öffentliche Wohl oder berechtigte Interessen Einzelner 
entgegenstehen

7. Informationen der Verwaltung
8. Bekanntgabe amtlicher Mitteilungen
9. Touristischer Rückblick für das Jahr 2018
10. Behandlung öffentlicher Vorlagen  
10.1 2. Zwischenbilanz zum Marketingkonzept mit Leitbild 2010 IV/0014/2018
10.2  Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur BV/0885/2018 

Förderung von kulturellen Einrichtungen und/oder kulturellen 
Projektvorhaben im ländlichen Raum des Landkreises 
Anhalt-Bitterfeld

12. Anfragen und Anregungen der Ausschussmitglieder

Nicht öffentlicher Teil
13. Informationen der Verwaltung
14. Behandlung nicht öffentlicher Vorlagen
15. Anfragen und Anregungen der Ausschussmitglieder
16. Schließung der Sitzung

gez. Mormann 
Vorsitzender des Kultur- und Tourismusausschusses

Sitzung des Vergabeausschusses
Termin:  Montag, 21.01.2019, 17.00 Uhr

Ort:   Landkreisverwaltung Anhalt-Bitterfeld 
Beratungsraum VIII 
Am Flugplatz 1, 06366 Köthen (Anhalt)

Tagesordnung:
Öffentlicher Teil
1. Eröffnung der Sitzung
2.  Feststellung der ordnungsgemäßen Einladung, der anwesenden Ausschuss-

mitglieder und der Beschlussfähigkeit
3. Änderungsanträge zur Tagesordnung und Feststellung der Tagesordnung
4. Einwohnerfragestunde
5. Feststellung der Niederschrift der letzten Sitzung
6.  Bekanntgabe der in der letzten nichtöffentlichen Sitzung gefassten Beschlüsse, 

sofern nicht das öffentliche Wohl oder berechtigte Interessen Einzelner 
entgegenstehen

7. Informationen der Verwaltung
8. Anfragen und Anregungen der Ausschussmitglieder

Nichtöffentlicher Teil
9. Informationen der Verwaltung
10. Behandlung nichtöffentlicher Vorlagen
11. Anfragen und Anregungen der Ausschussmitglieder
12. Schließung der Sitzung

gez. Wolkenhaar 
Vorsitzender des Vergabeausschusses

Bekanntgabe des Beteiligungsberichtes des Landkreises 
Anhalt-Bitterfeld für das Geschäftsjahr 2017
Der Landkreis Anhalt-Bitterfeld hat nach § 130 Absatz 3 Kommunalverfassungsgesetz des 
Landes Sachsen-Anhalt (KVG LSA) die Einwohner über den Beteiligungsbericht in geeig-
neter Form zu unterrichten.

Der Vertretung des Landkreises Anhalt-Bitterfeld lag in seiner 32. öffentlichen Sitzung am  
06. Dezember 2018 mit dem Entwurf zur Haushaltssatzung des Jahres 2019 der Beteili-
gungsbericht des Landkreises Anhalt-Bitterfeld für das Geschäftsjahr 2017, aufgestellt 
nach § 130 Absatz 2 KVG LSA, vor. Dieser wurde entsprechend § 130 Absatz 2 KVG LSA im 
Rahmen der Haushaltsberatung vor der Vertretung in öffentlicher Sitzung erörtert.

Der Beteiligungsbericht des Landkreises Anhalt-Bitterfeld für das Geschäftsjahr 2017 liegt 
ab dem 27.12.2018 für den Zeitraum von einem Monat zur Einsichtnahme in der Dienst-
stelle des Landkreises Anhalt-Bitterfeld in 06366 Köthen (Anhalt), Am Flugplatz 1, 1. OG, 
Zimmer 203 im Rechtsamt während der Sprechzeiten zur Einsichtnahme aus.

Köthen (Anhalt), den 21.12.2018

gez. B. Böddeker 
stellv. Landrat des Landkreises Anhalt-Bitterfeld

Nutzungsentgelte im Rettungsdienst für das Kalenderjahr 2019
Auf der Grundlage der Kostenermittlung, gemäß §§ 36 ff Rettungsdienstgesetz des Landes 
Sachsen-Anhalt (RettDG LSA) vom 18.12.2012 (GVBl. LSA 2012 S. 624), zuletzt geändert 
durch Gesetz zur Änderung des Rettungsdienstgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt vom 
26.10.2017 (GVBl. LSA Nr. 20/2017, S. 197 – 198), vereinbaren die Leistungserbringer mit 
der Gesamtheit der Kostenträger Nutzungsentgelte für das Jahr 2019. Die Nutzungsent-
gelte sind so zu bemessen, dass sie auf der Grundlage der bedarfsgerechten Strukturen, 
einer leistungsfähigen Organisation sowie einer wirtschaftlichen Betriebsführung die vor-
aussichtlichen Kosten des Rettungsdienstes decken. Die Grundlage hierfür ist die Satzung 
zum Rettungsdienstbereichsplan für den Rettungsdienstbereich des Landkreises Anhalt-
Bitterfeld gemäß Beschluss des Kreistages Nr. 034-04/2014 vom 27.11.2014 (Amtsblatt 
Nr. 24/14 vom 19.12.2014), zuletzt geändert durch die 1. Änderungssatzung zur Satzung 
zum Rettungsdienstbereichsplan für den Rettungsdienstbereich des Landkreises Anhalt-
Bitterfeld gemäß Beschluss des Kreistages Nr. 239-30/2018 vom 20.09.2018 (Amtsblatt 
Nr. 21/18 vom 09.11.2018). Die Höhe dieser Nutzungsentgelte ist durch den Landkreis 
Anhalt-Bitterfeld auf ortsübliche Weise im Rettungsdienstbereich bekannt zu machen.

Die Nutzungsentgelte im Rettungsdienst betragen im Jahr 2019 je Einsatz:

DRK-Arbeitsgemeinschaft Rettungsdienstverbund Anhalt-Bitterfeld
Notarzteinsatzfahrzeug (NEF) 213,70 Euro 
Rettungstransportwagen (RTW) 412,00 Euro 
Krankentransportwagen (KTW) 121,00 Euro*

*KTW-Zusatzpauschale für 
Fernfahrten ab 200 km  121,00 Euro

Kassenärztliche Vereinigung Sachsen-Anhalt (KVSA)
Behandlung durch den Notarzt 182,09 Euro

Träger des Rettungsdienstes
Leitstellenentgelt   5,00 Euro 
Verwaltungsentgelt   3,34 Euro

Köthen (Anhalt), 07.12.2018

gez. Böddeker 
stellv. Landrat des Landkreises Anhalt-Bitterfeld
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Bekanntmachungen des Zweckverbandes 
„TechnologiePark Mitteldeutschland“

Nachtragshaushaltssatzung und Bekanntmachung der Nach-
tragshaushaltssatzung des Zweckverbandes „TechnologiePark 
Mitteldeutschland“ für das Haushaltsjahr 2018
1.  Nachtragshaushaltssatzung zur Haushaltssatzung des Zweckverbandes  

TechnologiePark Mitteldeutschland für das Haushaltsjahr 2018

Aufgrund des §§ 103 des Kommunalverfassungsgesetzes vom 17. Juni 2014 (GVBl. LSA 
S. 288) in der zur Zeit geltenden Fassung hat der Zweckverband die folgende, von der 
Verbandsversammlung in der Sitzung am 27.11.2018, beschlossene Nachtragshaushalts-
satzung erlassen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

die bisher 
festgeset-
zen Gesamt-
beträge

erhöht 
um

vermindert 
um

und damit der 
Gesamtbetrag 
des Haushalts-
plans ein - 
schließlich 
Nachträge 
festgesetzt auf

Euro
1. Ergebnisplan
Erträge 1.717.590 16.610 1.700.980
Aufwendungen 1.717.590  16.610 1.700.980

2. Finanzplan
aus laufender 
Verwaltungstätigkeit
Einzahlungen 774.420 2.530 771.890
Auszahlungen 547.380 28.940 576.320

aus Investitionstätigkeit
Einzahlungen 1.571.200 1.571.200 0
Auszahlungen 1.640.000 1.492.250 147.750

aus Finanzierungstätigkeit
Einzahlungen 0 0
Auszahlungen 267.520 267.520

aus Liquiditätsreserven
Einzahlungen 5.080 5.080 0
Auszahlungen 17.940 17.940 0

§ 3

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, 
die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförder-
maßnahmen belasten, (Verpflichtungsermächtigungen) wird gegenüber der bisherigen 
Festsetzung in Höhe von 4.560.000 Euro um 2.093.100 Euro erhöht und damit auf  
6.653.100 Euro festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wird gegen-
über dem bisherigen Betrag in Höhe von 500.000 Euro um 450.000 Euro vermindert und 
damit auf 50.000 Euro festgesetzt.

§ 5

Die von den Mitgliedsgemeinden an den Verband zu übertragenden Finanzeinnahmen 
gem. § 11 der Verbandssatzung werden wie folgt geändert:

die bisher 
festgesetzen 
Gesamt-
beträge

erhöht um vermindert 
um

und damit der 
Gesamtbetrag 
des Haushalts-
plans ein - 
schließlich 
Nachträge 
festgesetzt auf

Euro

Betriebskostenumlage
Stadt Bitterfeld-Wolfen 339.560 18.350 321.210
Stadt Sandersdorf-Brehna 181.490 6.740 188.230
∑ 521.050 6.740 18.350 509.440

Bitterfeld-Wolfen, 04.12.2018

gez. Grabner 
Verbandsgeschäftsführer          (Siegel)

2. Bekanntmachung der Nachtragshaushaltssatzung

Die vorstehende Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018 wird hiermit 
 öffentlich bekannt gemacht.  
Der Nachtragshaushaltsplan mit seinen Anlagen liegt nach § 102 Abs. 2 Satz 1 KVG LSA zur 
Einsichtnahme vom 02.01.2019 bis 10.01.2019 im Verwaltungsgebäude, Sonnenallee 23-25 
in 06766 Bitterfeld-Wolfen, -Sekretariat-, in der Zeit von Montag bis Donnerstag von 
8.00 – 16.00 Uhr und Freitag von 8.00 – 12.00 Uhr öffentlich aus.

Die nach § 107 Abs. 4 und § 108 Abs. 2 KVG LSA erforderlichen Genehmigungen sind durch 
die Kommunalaufsichtsbehörde des Landkreise Anhalt-Bitterfeld am 04.12.2018, unter 
dem Aktenzeichen 15/152120-118/Ro, erteilt worden.

Bitterfeld-Wolfen, 04.12.2018

gez. Grabner 
Verbandsgeschäftsführer          (Siegel)

Veröffentlichung des Beschlusses des Zweckverbandes 
TechnologiePark Mitteldeutschland zur Feststellung des Jahres-
abschlusses 2017 und Entlastung des Verbandsgeschäftsführers

Die Verbandsversammlung des Zweckverbandes TechnologiePark Mitteldeutschland hat 
in ihrer Sitzung am 27.11.2018 auf der Grundlage des § 120 KVG LSA i.V.m. § 5 Abs. 1 
Satz 1 Nr. 6 Verbandssatzung den folgenden Beschluss gefasst:

Die Verbandsversammlung beschließt

1.  Der Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2017, in der von Anochin, Roters & Kollegen 
GmbH & Co. KG geprüften Fassung, mit einer Bilanzsumme von 31.321.943,60 EUR  
und einem Jahresverlust von 237.565,40 EUR (inklusive Rechenschaftsbericht) wird 
bestätigt.

2.  Der Zweckverband erwirtschaftete im Haushaltsjahr 2017 einen Jahresverlust von 
237.565,40 EUR. Der Jahresverlust wird auf neue Rechnung vorgetragen und mit den 
Überschüssen aus Vorjahren verrechnet.

3.  Der Verbandsgeschäftsführer wird beauftragt, die nach § 133 Abs. 1 Nr. 2 des 
 Kommunalverfassungsgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt (KVG LSA) erforderliche 
Bekanntmachung inkl. der Auslegung vorzunehmen und den Beschluss der Kommu-
nalaufsichtsbehörde mitzuteilen.

4.  Dem für das Haushaltsjahr 2017 verantwortlichen Verbandsgeschäftsführer wird die 
Entlastung erteilt.

Dieser Beschluss wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Der Jahresabschluss inklusive Rechenschaftsbericht liegt in der Zeit vom 02.01.2019 bis 
10.01.2019 in der Geschäftsstelle des Zweckverbandes TechnologiePark Mitteldeutsch-
land, Sonnenallee 23-25, 06766 Bitterfeld-Wolfen zu den nachfolgend genannten Ge-
schäftszeiten oder nach gesonderter Vereinbarung zur Einsichtnahme aus:

Montag bis Donnerstag  8.00 Uhr bis 16.00 Uhr  
Freitag  8.00 Uhr bis 12.00 Uhr

Bitterfeld-Wolfen, 27.11.2018

gez. Grabner 
Verbandsgeschäftsführer          (Siegel)

Bekanntmachungen des Abwasserzweckverbandes 
Westliche Mulde

Satzung zur 2. Änderung der Satzung 
über die Erhebung von Gebühren für die Inanspruchnahme 
der öffentlichen Abwasseranlagen des AZV Westliche Mulde 
(Gebührensatzung)

Aufgrund der §§ 8, 9, 11, 45 und 99 des Kommunalverfassungsgesetzes des Land 
 Sachsen-Anhalt  (KVG LSA) vom 17.06.2014 (GVBl. LSA S. 288)  und der §§ 9 und 16 des 
Gesetzes über die kommunale Gemeinschaftsarbeit (GKG LSA) in der Fassung der 
 Bekanntmachung vom 26.02.1998 (GVBl. LSA S. 81) und der §§ 5, 6 b und 10 ff des Kom-
munalabgabengesetztes (KAG LSA) gemäß Bekanntmachung vom 13.12.1996 (GVBl. LSA 
S. 405) und  der §§ 78 ff des Wassergesetzes für das Land Sachsen-Anhalt (WG LSA) vom 
16.03.2011 (GVBl. LSA S. 492) sowie der Neufassung der Verbandssatzung vom 07.11.2005 
und der  Neufassung der Entwässerungssatzung vom 10.11.2008 in den jeweils aktuellen 
Fassungen hat die Verbandsversammlung des Abwasserzweckverbandes Westliche Mulde 
in der öffentlichen Sitzung vom 03.12.2018 die folgende Satzung beschlossen:

ARTIKEL I
Im Abschnitt 3  Beseitigungsgebühren wird der § 7 Absatz 2 wie folgt neu gefasst:
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§ 7 
Beseitigungsgebühr

(2) Die Gebühr beträgt:  
 a) 25,47 EURO/cbm Abwasser aus der abflusslosen Grube  
 b)  35,91 EURO/cbm Abwasser (Fäkalschlamm) aus einer  

Vorbehandlungs anlage auf dem Grundstück

ARTIKEL II

Die vorstehende Satzungsänderung tritt am Tage nach ihrer der öffentlichen Bekannt-
machung in Kraft.

Bitterfeld-Wolfen, 04.12.2018

Koeckeritz 
Verbandsgeschäftsführerin

Bekanntmachung des AZV Westliche Mulde

Die nächste Ausschusssitzung des AZV Westliche Mulde findet am 

28.01.2019  um 14.00 Uhr

in der Berliner Str. 06, 06749 Bitterfeld-Wolfen, großer Beratungsraum statt.

Tagesordnung

Öffentlicher Teil
TOP 1 -  Begrüßung, Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und der Beschluss-

fähigkeit, Bestimmung des Protokollführers
TOP 2 - Änderungsanträge zur Tagesordnung und Feststellung
TOP 3 - Einwendungen zur Niederschrift vom 29.10.2018
TOP 4 - Informationen, Anfragen

Nicht öffentlicher Teil
– Rechtsangelegenheiten
– Stundungsangelegenheiten
– Vergaben

gez.  Tetzlaff

Vorsitzender der Verbandsversammlung 
Abwasserzweckverband Westliche Mulde

Bekanntmachung 
des Wirtschaftsplanes für das Wirtschaftsjahr 2019 des 
Abwasserzweckverbandes Westliche Mulde

Aufgrund des Kommunalverfassungsgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt (KVG LSA) vom 
17.06.2014 (GVBl. LSA S.288) und des Gesetzes über die kommunale Gemeinschaftsarbeit 
(GKG LSA) in der Fassung der Bekanntmachung vom 26.02.1998 (GVBl. LSA S.81) in der 
jeweils aktuellen Fassung hat der AZV Westliche Mulde in seiner Verbandsversammlung 
am 12.11.2018 folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019 mit Beschluss 
20/2018 beschlossen. 

1. Wirtschaftsplan

Die Verbandsversammlung beschließt die vorliegende Haushaltssatzung zum Wirtschafts-
plan 2019 wie folgt:
Erfolgsplan:  Erträge 13.814,5 T€ 

Aufwendungen 13.554,5 T€ 
Betriebsergebnis 260,0 T€

Vermögensplan:  Einnahmen 6.263,9 T€ 
Ausgaben 6.263,9 T€

Kreditaufnahmen:  Im Wirtschaftsplan ist eine Aufnahme von Krediten bis zu einer 
Höhe von 1.234,7 T€ veranschlagt.

Verpflichtungsermächtigungen: 
   Im Wirtschaftsplan sind keine Verpflichtungsermächtigungen 

veranschlagt.

Kassenkredit:  Die Aufnahme von Kassenkrediten ist bis zu einer Höhe von 
1.500,0 T€ vorgesehen.

Umlage:   Die Umlage beträgt insgesamt: 26.700,00 €

Finanzierungsplan:  Dem beiliegenden Finanzierungsplan bis zum Jahr 2022 und der 
Stellenübersicht wird zugestimmt.

2. Genehmigung

Die Genehmigung des Wirtschaftsplanes 2019 wurde durch das Kommunalaufsichtsamt 

des Landkreises Anhalt-Bitterfeld am 26.11.2018 unter dem Aktenzeichen 15/152120/119/

Ta erteilt.

3. Bekanntmachung

Der vorstehende Beschluss zum Wirtschaftsplan 2019 und die Genehmigung werden hier-

mit öffentlich bekannt gemacht.  

Der Wirtschaftsplan 2019 liegt nach § 16 Abs. 1 GKG LSA  i.V.m. § 102 Abs. 2 des Kommu-

nalverfassungsgesetzes LSA ab dem 02.01.2019, an sieben aufeinander folgenden Werk-

tagen (Montag bis Freitag), zur Einsichtnahme im Betriebssitz des AZV Westliche Mulde, 

OT Bitterfeld, 06749 Bitterfeld-Wolfen, Berliner Str. 06, Raum 9, in der Zeit von 8.00 Uhr bis 

16.00 Uhr (freitags bis 14.00 Uhr, dienstags bis 18.00 Uhr) öffentlich aus.

gez. Koeckeritz

Verbandsgeschäftsführerin 

AZV Westliche Mulde

Bekanntmachung des Wasserverbandes „Fuhnetal“

EINLADUNG 

Zu der am Donnerstag, den 17.01.2019, 19.00 Uhr, stattfindenden 1. öffentlichen Sitzung 

des Jahres 2019 der Verbandsversammlung des Wasserverbandes „Fuhnetal“ im Büro des 

Wasserverbandes Fuhnetal, Radegaster Straße 11a, Stadt Südliches Anhalt, OT Görzig lade 

ich Sie hiermit herzlich ein.

Tagesordnung:

I. Öffentlicher Teil

1. Eröffnung und Begrüßung

2. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung

3. Feststellung der Beschlussfähigkeit

4. Feststellung der Tagesordnung und der dafür vorliegenden Anträge

5. Genehmigung des Protokolls der vorangegangenen Sitzung vom 22.02.2018

6. Bericht des Verbandsgeschäftsführers und des Geschäftsbesorgers

7.  Feststellung des Jahresabschlusses 2017 

(Beschluss-Nr. 07/01/19)

8.  Entlastung des Verbandsgeschäftsführers für das Jahr 2017 

(Beschluss-Nr. 08/01/19)

9.  Diskussion und Beschlussfassung über die Zuordnung der Einnahmen aus der 

Entgeltanpassung 

(Beschluss-Nr. 09/01/19)

10.   Beschluss über die Erhebung einer Umlage 

(Beschluss-Nr. 10/01/19)

11.  Lesung und Beschlussfassung Wirtschaftsplan 2019 einschließlich Finanz- und 

Investitionsplan 

(Beschluss-Nr. 11/01/19)

12. Sonstiges

13. Schließung der Sitzung 

II. Nicht öffentlicher Teil

14.  Diskussion und Beschlussfassung zur Bestellung des Wirtschaftsprüfers für die  

Prüfung des Jahresabschlusses 2018 gemäß EigBG-LSA und EigVO-LSA 

(Beschluss-Nr. 14/01/19 NÖ)

15. Sonstiges

16. Schließung der Sitzung

Görzig, 3.12.2018

gez. Rausch 

Vorsitzender der Verbandsversammlung
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